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Zur Problematik der operatıven Sterilisation in
katholischen Krankenhäusern

Im Rahmen eıner sıcheren Methode der Empfängnisverhütung 1St 1ın den etzten
Jahren die operatıve Sterilisation zunehmend iın den Vordergrund gerückt
besonders für jene Frauen, be] denen eıne absolute Kontraindikation tür dıe
Zeugung Lebens besteht. Hınzu kommt die Erfahrung, da{fß be] eıner
Mutterschaft eLtwa ab dem Lebensjahr der Talı mıiıt eiınem erheblich erhöhten
Prozentsatz möglicher genetischer Schäden rechnen 1St, da{fß in diıeser
Altersgruppe auch eıne relatıve Kontraindikation besteht. Wenn gerade 1n solchen
Sıtuationen eıne sıchere Emptängnisregelung A4US welchen Überlegungen auch
ımmer nıcht möglıch erscheıint, besteht die Gefahr, da{fß be] unerwarteter

Empfängnis der VO IHISGTLGT. Gesellschaft als straffreı eröffnete Weg des Abbruchs
eıner Schwangerschaft wırd Ile diese Überlegungen lassen heute das
Problem eıner operatıven Sterilisatıon dringlıch werden. uch ın jenen Kranken-
häausern, die iın der and konftessioneller Träger sınd, mu{ INa  e} sıch diesen
Problemen stellen. Es annn geradezu angezeıgt erscheinen, der rage der operatı-
VenNn Sterilisatıon nıcht auszuweıchen, größeres bel namlıch Abtreibungen

verhindern.
Verschiedene katholische Ordensgemeinschatten haben diesbezüglıch die Frage

aufgeworten, ob s$1e in ıhren ordenseıgenen Krankenhäusern eıne operatıve
Sterilisation, die nıcht unmıttelbar therapeutisch indiziert 1St: VO den Äl'lt€l'l
durchführen lassen dürten. Im tolgenden soll versucht werden, auf der Grundlage
eıner Verantwortungsethık für diıesen Konfliktsfall einıge Entscheidungshilfen
anzubieten.

Die offizielle Lehre der katholischen Kirche

Der katholische Christ annn den offiziellen Außerungen kırchlicher Autorität
nıcht vorübergehen. Er hat S1e hören, 1mM CGewıissen bedenken un ach
Möglichkeit beachten, soweıt nıcht entsprechend entscheidende Gründe dage-
gCNH stehen. Nun hat sıch dıe Kırche durch dıe Stimme des Papstes WwI1e dıe der
Glaubenskongregation 1n verschiedenen Stellungnahmen eindeutig negatıv ZUrTr

operatıven Sterilısatıon geäußert. Jeder Eıngrift, der nıcht 1im CNSCICH Sınn
„therapeutisch“ ındızıert ist: also ZUuUr Heıilung eıner Erkrankung VOITSCHOININ
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wırd, gilt als unsıttlich. ıne solche Sterilisation als Methode der Empfängnisver-
hütung wırd ın der tradıtionellen Sprache als „dırekte Sterilisation“ bezeichnet un

1m Unterschied S: therapeutisch ıindıziıerten SOgeNaANNTLEN „indirekten Sterilisa-
tiıon“ ausnahmslos verurteılt. Die direkte Sterilisatıion zahlt den zuınnerst
schlechten Handlungen (intrınsece malum), die nıemals direkt angestrebt werden
dürten. Hıer ame bestimmten Umständen 1Ur eıne entferntere, mehr außere
Mıtwirkung 1n Frage etwa die Hılteleistung eıner Operationsschwester. ıne
solche ‚materı1ale Mıtwirkung“ könne Umeständen gerechtfertigt se1n, nıe-
mals jedoch eıne dırekte „tormale Mitwirkung“ dessen, der eınen solchen Eıngriff
durchführt der zumnerst bejaht der auch sıch selbst durchführen aßt

och nıcht L11UTE die operatıve Sterilısation, sondern jede direkte Empfängnisver-
hütung wırd in den offiziellen kırchlichen Stellungnahmen grundsätzliıch als
unsıttlich verworten. Unter direkter Empfängnisverhütung versteht I1a  e die
Verwendung künstlicher, chemischer (hormoneller) der anderer technischer
Miıttel, auch dıe Unterbrechung des eheliıchen Verkehrs, eben die Empftängnis

vermeıden. Lediglich die Berücksichtigung der SOgENANNTEN empfängnisfreien
Tage W1e S1e bereits 1927/ un 1929 VO Ogıno un Knaus aufgezeigt, 1n Jüngster
eıt mıt größerer Präzısıon VO ÄI‘ZCCH Berücksichtigung der Basaltempera-
(urmessun oder der sSOgenNannNteEN Zervix-Schleim-Beobachtung aufgezeigt WUI-

den wiırd VO  ) seıten der Kırche als ‚natürlıche Methode“ un somıt als sıttlıch
erlaubt bezeıichnet. Zur Begründung für die absolute Ablehnung jeder direkten
Sterilısatıon als Empfängnisverhütung ob 1m einzelnen ehelichen Akt oder als
operatıver Eıngriff wırd angeführt, da{fß der eheliche Akt seıner Natur ach ZUT

Zeugung Lebens bestimmt bleibe un da{fß darum alle, die diesen Akt „seıner
natürlıchen Kraft berauben, naturwıdrıg“ un sOomıt unsıttlıch handeln:

„‚Jeder Gebrauch der Ehe, bei dessen Vollzug der Akt durch die Willkür der Menschen seiner
natürliıchen Kraft ZUur Weckung Lebens beraubt wırd, verstöfßt das Gesetz Gottes und der
Natur:;: un dıe solches Lun, beflecken ıhr Gewiıissen miıt schwerer Schuld Der einzelne ber hat ber
die Glıeder seınes Leıibes eın anderes Verfügungsrecht, als da{fß S1e ihrem natürlichen Zweck
entsprechend gebrauchen kann darf S1€e daher weder vernıichten noch verstümmeln, och autf
ırgendeıne andere Weiıse S1e ıhren natürlıchen Funktionen untauglıch machen, außer Wenn für
das ohl des Gesamtkörpers nıcht BCSOTAL werden kann So Sagl N die christliche Sıttenlehre, un das
gleiche steht schon aus der Vernuntt test c 2

In ahnlicher Weıse hat sıch apst Pau!] VI 1ın der Enzyklika „Humanae vıitae“
(25 geäußert”. uch eıne Stellungnahme der Glaubenskongregation ZUT

Anfrage amerıikanıscher Bıschöte 1mM Jahr 1975 lehnt ausdrücklich sowohl die
operatıve Sterilisatıon W1e€e die Sterilisatıon des einzelnen ehelichen Aktes als
zumnerst unsıttlich un sOmıt absolut aAb An dieser kırchlichen Stellungnahme
hat sıch auch auf der römiıschen Bıschofssynode 1mM Herbst 1980, diıe sıch mMiıt Ehe
un:! Famlılie beschäftigt hat, nıchts geändert”. eht I11all ftundamentalistisch VOI,
stutzt INnan sıch lediglich auf die Aussagen kırchlicher Autorıität, xibt CS 1in dieser
rage keinen Zweıtel, keine Dıskussion. Dann oilt 198808  ar das eindeutige Neın.
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Be!]l aller Achtung VOTr den Außerungen der kırchlichen Autorität bleibt jedoch
bedenken: Dıie vorliegenden kırchlichen Stellungnahmen sınd ZWAar authentische
Weısungen, tıragen 1aber keinen Untehlbarkeitscharakter, können also nıemals
absoluten Gehorsam eintordern. Zudem sınd gerade diese auf das konkrete
sıttlıche Handeln des Menschen bezogenen Außerungen ZALT: Emptängnisverhü-
tung vornehmlich verstehen als Ausübung des Hırtenamts: s$1e berücksichtigen
Adressaten, diıe eıne klare Weıisung und vielleicht nıcht Jjenes Dıtterenzie-
rungsvermogen besitzen, das be] theologischer Reflexion dieses Themas ertorder-
ıch erscheınt. ıne Weıterentfaltung der kırchlichen Lehre 1St also keineswegs
ausgeschlossen 1m Gegenteıl: Gerade 1in dieser rage haben zahlreiche Moral-
theologen unserer eıt darauf hingewiesen, da{fß die zugrundeliegende Argumenta-
tıon nıcht mehr hinreichend überzeugt. Es bedarft also eıner Berücksichtigung der
moraltheologischen Stellungnahmen.

Argumente der Moraltheologie
Moraltheologie oder theologische Ethik versteht sıch grundsätzlich als theologi-

sche und kırchliche Wıssenschaft;: S1e darf den Aussagen des kırchlichen
Lehramts nıcht vorübergehen, mu{l aber gleichzeıtig die Begründung dieser
Aussagen kritisch prüfen, HEUHGTE einschlägige Überlegungen berücksichtigen un
die Konsequenzen des Jjeweılıgen Tuns W1e der Normierungen mıtbedenken. Da
CS be] solcher theologischer Arbeiıt Spannungen zwıschen kırchenamtlicher
Stellungnahme un moraltheologischer Posıtion kommen kann, 1St heute unbe-
strıtten. Papst Johannes Paul I1 hat 1mM Herbst 1980 be] seınem Deutschlandbesuch
auf dieses Spannungsverhältnis zwiıischen wiıssenschaftlicher Aussage un kırchli-
cher Lehre ausdrücklich hingewiesen; selbst WEeNnN CS zwıschen Glaube und
Vernunft keinen grundsätzlichen Konflikt geben kann, selbst WECNN der Glaube das
Eıgenrecht der natürlichen Vernuntft bestätigt, gehören doch Glaube und
Wıssenschaft verschiedenen Erkenntnisordnungen 28 wobe] 6S Kontlikten
kommen Alan: 1a der Papst gesteht ausdrücklich da{ß solche Konftlıkte „qdus
dem Eıngriff kırchlicher Instanzen 1in den Prozefß wıssenschaftlichen Erkenntnis-
tortschritts entstanden sınd Die Kırche erinnert sıch daran mıt Bedauern, denn WIr
wIlIssen heute dıe Irrtuüumer und Mängel dieser Verfahren.

Aus der Geschichte der Moraltheologie W1e€e der Kırche WwIssen WITr, dafß
Meınungen, die 1n eıner Enzyklıka VEITETLIGLEN wurden, spater abgeändert wurden:
eın Beispiel hiıerfür 1st die Außerung VO Papst 1US ın seınem Rundschreiben
„Quanta cura“ in welchem (T die Forderung ach eıner gesetzmäßiıeg
verankernden (GJew1ssens- un Religionsfreiheit als ırrıg un für eınen Katholiken
unannehmbar bezeichnet eıne Forderung, die autf dem Zweıten Vatıiıkanischen
Konzıil als Grundrecht der Menschen herausgestellt wırd Es 1St also durchaus
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legıtim, auch auf heute vorhandene Spannungen zwischen moraltheologischen
Aussagen un authentischer kırchlicher Lehrmeinung hınzuweılsen un
Abwehr möglichen Mißbrauchs aut diese Weıse Entscheidungshilten tür eınen
verantwortlichen konkreten Entscheıid, der nıcht unmıttelbar mıt der kırchlich
authentischen Lehre übereinstimmt, geben.

Di1e moraltheologische Argumentatıon geht heute davon auUs, da{fß dıe „Ottenheıt
auf Zeugung“ Z Wal für die Ehe als BaNZC, nıcht aber für jede eheliche Begegnung
wesentlich 1St Der Sınn des ehelichen Aktes 1St L11UTr ın sehr seltenen Fällen dıe
Zeugung Lebens; CF bleibt VOT allem Ausdruck der personalen partnerschaft-
lıchen Liebe und TIreue der (s3atten. Darum dart auch vollzogen werden, WEeNnNn

Leben nıcht ZEZEUHL wırd Die direkte Ausschaltung der Zeugungstähigkeit
durch eıne aktıve Empfängnisverhütung aber stellt keiınen Angrıiff auft dıe Schöp-
fungsordnung dar, verletzt insotern auch nıcht die sıttlıche Integrität der Person.
Denn die biologisch-physiologische Integrität des ehelıchen Beischlafs stellt keinen
absoluten VWert dar, sondern steht 1mM Dienst des ganzheitlich personalen Vollzugs.

Es 1St darüber hınaus auch nıcht einzusehen, da{ß eıne raffinıerte Berechnungs-
oder Beobachtungstaktik bezüglıch der truchtbaren und unfruchtbaren Faee eıne
geringere Manıpulatıon darstellen soll als andere Empfängnisverhütungsmetho-
den Fur manche Ehepartner erscheıint s als unnatürlıch, ıhr Gefühlsleben ganz
un Sal eıner estimmten kalendarıschen Notwendigkeıt unterzuordnen. Yrst
recht lehnen manche Frauen eıne intensıve Selbstbeobachtung, Ww1e S1e be1 der
Berücksichtigung der SOgenannten Zervix-Schleimmethode ertorderlıch 1St, als
narzılstisch der unnatürlich ab un wählen lıeber andere kombinıierte Methoden
eıner Empfängnisregelung. Die Methodenfrage INa ZW ar bedeutsam bleiben,
spielt 1aber nıcht die Rolle, die ıhr in der Diskussion oft zugewılesen wırd Es gyeht
dabe1 nıcht L1LUT dıe hormonelle Steuerung der Ovulatıon mıt der SOgeNaANNTLEN
„Piılle“, auch nıcht LLUT die Sıcherheıit der Methode, sondern grundsätzlıch
darum, ob un inwıewelılt eben doch eıne aktıve Ausschaltung der Empfängnis 1mM
einzelnen eheliıchen Akt den Fheleuten un ıhrer Verantwortung zugewıesen
bleibt. Dabe] scheiden selbstverständlich Jjene Methoden aus, die bereıits eıne
Zerstörung menschlichen ındıyiıduellen Lebens ıntendıieren.

Diese Überlegungen auch Grund dafür, da{fß 1mM Anschlufß die
Veröffentlichung der Enzyklika „Flumanae vıitae“ die Deutsche Bischofskonferenz
ın der „Königsteiner Erklärung“ (30 betonte, da{fß eın VO der Enzyklıka
1abweichender Gewissensentscheid der FEheleute respektiert werde: eıne 1mM dep-
tember 1968 einberutene Konferenz der Ordınarıen tür Moraltheologie 1n der
Bundesrepublik Deutschland brachte einstimmı1g Z Ausdruck, da{fß eın solcher
VO der Enzyklıka „mMumanae vıtae“ 1abweichender Entscheıid auch eiınem richtigen
Gewiıissen entsprechen un damıt verantwortiet werden könnte®. Dazu hat dıe
Erklärung der Glaubenskongregation 1975 1ın ihrer AÄAntwort die 1merikanıschen
Bischöte betont, da{fß 1Nan sehr ohl WI1SSE, da{fß einıge Moraltheologen eıne andere
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Posıtion bezögen, da{ß jedoch ıhre Meınung keinen theologischen Stellenwert
besitze?. och wollte 111an mMiıt dieser Ablehnung eıner moraltheologischen
Argumentatıon 1er nıcht LLUT VO  a eınem einzelnen Vertreter, sondern VO  a} eıner
BaAaNzZCH Gruppe Ernst machen, mulfite InNnan Theologie als Wıssenschaft
grundsätzlıch 1n Frage stellen. Wenn aber das der kırchlichen Lehre zugrundelie-
gende Argument der „Offenheıt jedes einzelnen ehelichen Aktes aut Zeugung“
nıcht mehr iın seıner Geltung anerkannt wırd, erscheıint über die aktive Emptäng-
nısregelung hınaus auch eıne direkte Sterilisation nıcht mehr als absolut verboten.

Die moraltheologische Frage ist, ob bestimmte mediızıinısche oder chiırurgische
Eıngriffe W1€ die operatıve Sterilisation nıcht doch verantwo werden können,
WeNnNn das umtassende (zut der menschlichen Person eınen solchen Eıngriff als
notwendıg erscheıiınen aßt Dabe mu{fÖß auf die Verhältnismäfßigkeit der Miıttel
geachtet werden, theologisch gesprochen eıne „Güterabwägung“ VOrsSCHOMM
werden. Nun bleibt jede direkte operatıve Steriliısation eın schwerwiegender
Eıingriff 1n der Art der Verstümmelung, der nıcht ohne weıteres und leichtfertig
vVOrsSCchOoMmM werden dart FEın solches „physisches Übel“ mu jedoch och eın
„sıttliıches UÜbel“ ‘ sein, wWenn entsprechend schwerwiegende Gründe vorliegen.
Man könnte darum Wenn eıne direkte Sterilisation nıcht ıhrem innersten
Wesen ach absolut verboten und unsıttlich 1St, ann C5 Konfliktfälle geben, in
denen eın solcher Eıngriff moralısch erantwortet und darum auch ın eiınem
katholischen Krankenhaus vollzogen werden dart Z prütfen ware MNUL, WAann

ÄI‘ZIIC eıne solche Kontfliktsituation als gegeben annehmen un eıne entsprechende
Indıkation stellen.

ID CS sıch auch heute och 1ın den meısten Fällen eıner operatıven Sterilisation
eınen nıcht mehr rückgängıg machenden Eıngriff handelt, mussen die

Gründe gewichtiger seın als be] eıner aktıven Empfängnisverhütung. Wo 1n eıner
Ehe jede weıtere Schwangerschaft ausgeschlossen werden O1l = ob 6S das Alter der
Frau, gesundheıtliche der andere gewichtige Gründe sınd sıch auch dıe
Ehegatten ach ausführlicher un gründlıcher Beratung un Überlegung ber
saämtliche Konsequenzen 1m klaren sınd, könnte eıne operatıve Sterıilisatıion
Umständen als sınnvoller, gegebenentalls als eINZ1g möglıcher Weg erschei-
ELG  «D} VOTLT allem dann, WenNn anderweıtige sıchere Methoden der Empfängnisrege-
lung für das betreffende Ehepaar nıcht durchtührbar sınd Man könnte auch
argumentıieren: Wo Leben keinen Umständen mehr erantwortet
werden kann, hat dıe och vorhandene Fruchtbarkeit der Ehegatten ıhre Funktion
un Bedeutung verloren: wiırd s1e ausgeschaltet, kommt 1eSs der Stillegung eıner
sınnlos gewordenen Funktion gleich.

Wer aber soll sıch sterıilısıeren lassen, der Mann oder die Frau” Dıie Durchfüh-
Iung eınes solchen Eingriffs 1st tür den Mannn weıtaus einfacher als für die ELAaU;
insotern läge 6S zunächst nahe, Äem Mann dıe Bereıitschaft Z Sterilisatıon
ZUmute och bedartf C655 j1er eıner weıteren Überlegung: Die Fruchtbarkeit der
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au 1St naturgemäfß weıtaus stärker eingegrenzt als dıe des Mannes.* uch die
Getahr genetisch kranken Nachwuchses lıegt be] Frauen aAb dem Lebensjahr

Vielfaches höher als be] annern auch oberhalb dieser Altersgrenze. Insotern
wiırd auch eıne absolute Kontraindikation gegenüber der Zeugung Lebens
auf seıten der Ha weıtaus eindeutiger getroffen werden können, als dies aut seıten
des Mannes der Fall 1St Zudem mu{ß mMiıt jener Möglichkeit gerechnet werden, da{fß
1m Fall des Todes der Gattın eın Mann auch ın höherem Alter eıne NECUEC Ehe eingeht
un: 1n dieser Verbindung och eın Ja ZU ınd möchte. Darum liegt 6S nahe,
eınen solchen Eingriff eher auf seıten der yB er  orten, wenn C: sıch als
unabdıngbar notwendiıg erwelıst. Dennoch ware auch auf seıten des Mannes
nıcht völlig auszuschließen.

Damuıiıt wiırd iın keiner Weıse eiıner leichtfertigen Sterilısation, erst recht nıcht
eıner Zwangssterilısation W1e sS1e 1in manchen Entwicklungsländern angesıichts des
Bevölkerungswachstums CrWOSCIL werden das Wort geredet. Vor allem müßÖten
die Aufklärung un: die treıe Entscheidung der Betrofftfenen als Voraussetzung
geachtet bleiben.

Sterilisatıon 1ın katholischen Krankenhäusern?

In allen Kliniıken auch ın Krankenhäusern mMiıt katholischer Trägerschaft 1St
heute eıne plurale Sıtuation gegeben, W as den medizıiınıschen Stab SOWIl1e die
Patıenten betrittt Trotzdem erscheıint CS wichtig, da{fß eın solches Krankenhaus dıe
sıttlıchen Grundlagen christlıchen Glaubens un Lebens berücksichtigt. Darum
wırd meınes Erachtens mıt Recht in eiınem solchen Krankenhaus auch dıe
Durchführung eıner nıcht-medizinisch ındızıerten Abtreibung grundsätzlıch
1bzulehnen se1n, selbst WeEeNnN S1€e Indıkationsstellungen kriminologischer,
genetischer der sozıaler Art in der Bundesrepublık gesetzlıch straffreı bleibt. Die
Berücksichtigung wesentlicher Forderungen christliıchen Glaubens 1St jedoch och
nıcht dadurch abgedeckt, da{fß 111a sıch L1UT auf Äußerungen der kırchlichen
Autorität berult; Wer 1es CUL, dürfte auch 1ın keiner Weıse 1n seınem Krankenhaus
eıne Empftehlung anderer als der VO  } der Kırche erlaubten empfängnisverhütenden
Methoden dulden. Berücksichtigung der katholischen Lehre bedeutet auch,
gegebenenfalls die theologisch begründeten, aber VO  e} der offiziellen Lehrmeinung
der Kırche 1abweichenden Stellungnahmen ZAUT Entscheidungsfindung mMiıt heranzu-
zıehen. Damıt könnte auch 1ın eiınem katholischen Krankenhaus be]
Indikationsstellung Umständen eıne operatıve Sterilisatiıon verantwortet und
somıt durchgeführt werden.

Voraussetzung jedoch bleibt, da{fß beıide Ehepartner in voller Übereinstimmung
einen solchen Eıingriff bejahen, da{fß objektive Kriterien für die Notwendigkeıt
eınes solchen Eıingriffs vorliegen, da{ß keine weıtere Schwangerschaft mehr
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bejaht werden annn un da{fß andere Methoden eıner Empfängnisverhütung
offensichtlich nıcht als möglıcher un empfehlenswerter Weg gegeben sınd
Hıerbei 1St eın hohes arztliches Ethos gefordert, das den Mut
Indikationsstellung einschliefßt. Wollte der Arzt Nnur eınem vordergründigen
vielleicht 1n seınen Konsequenzen überhaupt och nıcht hınreichend bedachten
Verlangen der Eheleute willfährıig se1n, handelt CT verantwortungslos. Er darf sıch
in eınem solchen Fall nıcht wundern, WEeNN ach der Durchführung der Sterilisa-
tıon eın nıcht geringer Prozentsatz betrofftener Frauen mıiıt Schuldkomplexen
geplagt wırd oder Sar ıhm selhbst Schuldvorwürfe unterbreitet.

Angesıchts der Sıtuation, da{fß be] eıner durch unsıchere Kontrazeption eingetre-
Schwangerschaft solche Frauen 7A38 Abbruch der Schwangerschaft gene1gt

sınd, sollte die Durchführung der medizinısch indizıerten Sterilısation zumıiındest
als „geringeres Übel“ toleriert werden. Die Tatsache, da{fß zunehmend Nıdations-
hemmer NT: Geburtenkontrolle eingesetzt werden, die Ja als solche nıcht eintach
empfängnısverhütende Mafßnahmen sınd, macht ebentalls die Dringlichkeit siıche-
BET empfängnisverhütender Methoden und damıt gegebenentalls auch eınera-
tıven Sterıilisatıon siıchtbar. 1ıne praäoperatıve Autklärung, eıne Rısıkobesprechung
muf{fß auch 1er WI1e in allen geforderten Eıngriffen sorgfältig durchgeführt
werden. Auf Grund derartıger Überlegungen könnte darum für katholische
Krankenhäuser durchaus Berücksichtigung der 1er gENANNLEN Vorausset-
ZUNSCNH die Durchführung eıner operatıven Sterilisation veranetwortiert werden.
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septentrionalıs), verötftentlicht 13  n 9/5 Vgl hierzu R. A. McCormick, Sterilisation und theologische
Methode, iın : Theologıe der Gegenwart 20 1977) HO 144
Al Cardınal Ratzınger, Briet dıe Prıiester, Diakone und alle 1m pastoralen Dienst Stehenden 8 12 P E - N
° Johannes Pau!l HI Ansprache Wissenschattler und Studenten 1M Kölner Dom 15 November 980 Offizielle
Ausgabe der Deutschen Bischofskonferenz, 28

Vgl 1US L Quanta CUTIA, 1n : Acta Sanctae Sedis 162; Vatıcanum IL, Erklärung ber die Religionsfreiheit,

Vgl Gründel, Die Zukunft der christlichen Ehe Erwartungen, Konftlıkte, Orientierungshilfen München “1979)
64%.
Vgl McCormick, (
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